
Landeshauptstadt Magdeburg 
– Die Oberbürgermeisterin – 

 
 

 
Drucksache 
DS0256/23 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

03.05.2023 

Eigenbetrieb I EB SAB 
 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Die Oberbürgermeisterin 23.05.2023 nicht öffentlich Kenntnisnahme 

Betriebsausschuss Städtischer Abfallwirtschaftsbe-

trieb 

06.06.2023 öffentlich Beratung 

Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerange-
legenheiten 

24.08.2023 öffentlich Beratung 

Stadtrat 14.09.2023 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligungen 
Amt 30, Amt 66, FB 02, FB 32 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA   X 

KFP  X 

 BFP  X 

 Klimarelevanz   X 

 
Kurztitel 

 
Neufassung Straßenreinigungssatzung 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Satzung über die Straßenreinigung in der Landes-
hauptstadt Magdeburg (Straßenreinigungssatzung) gemäß beiliegender Anlage.  
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Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb 
 

Eigenbetrieb  
SAB 

 
Pflichtaufgabe 

 
JA 

 
X 

 
NEIN 

 

 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

JA  HHK-Nr.:  NEIN X 
 

Maßnahmebeginn                   Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 

2023             Erfolgsplan  Vermögensplan  
 

Erfolgsplan 20.. 

Ertrag  
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderertrag 

     
     

     
Summe:     
 
Aufwand  
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderaufwand 

     

     
     
Summe:     

 

Mittelfristige Erfolgsplanung  20.. – 20.. 

Ertrag 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Minderertrag 

20..      

20..      
20..      
Summe:      

 
Aufwand 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Minderaufwand 

20..      
20..      

20..      
Summe:      

 

Vermögensplan 20.. 
Einnahmen 
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Mindereinnahmen 

     
     

     
Summe:     
 

Ausgaben 
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 

davon: 

veranschlagt       

Mehr- bzw. 

Minderausgaben 

     
     

     
Summe:     
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Mittelfristige Vermögensplanung  20.. – 20.. 

Einnahmen 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 

Mehr-bzw. 

Mindereinnah-
men 

20..      
20..      

20..      
Summe:      

 
Ausgaben 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Minderausgaben 

20..      

20..      
20..      
Summe:      

 
 
Eigenbetrieb SAB Sachbearbeiterin   Cassandra Reinhold 
Eigenbetriebsleiter Andreas Stegemann 
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Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 

 

Organisationseinheit   Pflichtaufgabe X ja  nein 
 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

   ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

 2023 JA  NEIN  

 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis:   
 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:   

Investitionsgruppe:   
 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:           

20...           

für           

20...           

20...           

20...           
Summe:  

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 

  Anlage Kostenberechnung 

 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 

 

C. Anlagevermögen   

Investitionsnummer:      Anlage neu 

Buchwert in €:       JA 

Datum Inbetriebnahme:       
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

20…           
 

Eigenbetrieb SAB Sachbearbeiterin   Cassandra Reinhold 
Eigenbetriebsleiter Unterschrift 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle 31.10.2023 

  



6 
 
Begründung: 

 

Die Landeshauptstadt Magdeburg führt die Reinigung und den Winterdienst der öffentlichen 

Straßen, Wege und Plätze der Stadt als öffentliche Einrichtung in Form eines Eigenbetriebes 

auf Grundlage der Straßenreinigungssatzung durch. 

Die Straßenreinigungssatzung wurde letztmalig 2021 an gesetzliche Entwicklungen ange-

passt. 

Der jetzige Änderungsbedarf ergibt sich insbesondere aus einer Stellungnahme eines Buß-

geldrichters des Amtsgerichtes Magdeburg, wonach sich ein redaktioneller Fehler im § 11 

Straßenreinigungssatzung befindet. Der § 11 Straßenreinigungssatzung verweist versehentlich 

aktuell auf § 8 Abs. 3 KVG LSA, anstatt auf § 8 Abs. 6 KVG LSA. Um Rechtssicherheit zu 

schaffen, wird der v. g. Zitierfehler korrigiert.  

In der Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung in der Landeshauptstadt Magdeburg wur-

den öffentliche Straßen oder Straßenabschnitte zu den verschiedenen Reinigungsklassen er-

gänzt bzw. neu zugeordnet. Neu gewidmete Straßen, die bisher nicht in der Anlage waren, 

wurden aufgenommen. 

Der Reinigungsumfang ist aus Sicht des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes in Abstimmung 

mit dem Tiefbauamt so festgelegt, dass die Sauberkeit und Ordnung weiterhin gesichert ist. 

Der Reinigungsumfang ist Grundlage für die Berechnung der Straßenreinigungsgebühren.                                     

Im Satzungstext werden folgende Veränderungen vorgenommen: 

 

§ 11 Absatz 1 

Hier wird die Zahl „3“ nach dem Wort „Absatz“ gestrichen und durch die Zahl „6“ ersetzt. 

 

 

Die Gegenüberstellung des zu beschließenden Satzungstextes der Straßenreinigungssatzung 

ist als Anlage 2 der Begründung der Beschlussvorlage beigefügt. Streichungen sind durchge-

strichen, Einfügungen sind fett kursiv hervorgehoben.  
 
 
Anlagen 

Anlage 1 – Neufassung Straßenreinigungssatzung 

Anlage 2 - vergleichende Fassung Straßenreinigungssatzung 

Anlage 3 - Klimarelevanzprüfung 
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